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Gesetz
zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages

vom 20. Juni 1991 zurVollendung der Einheit Deutschlands
(BerlinABonn-Gesetz)

Vom 26. April 1994

Prliambel

Ausgehend davon, .

- daß Berlln auf Grund des Elnigungsvertrages Haupt
stadt des vereinigten Deutschlands Ist,

- daß der Deutsche Bundestag seinen politischen Willen
\/leifach bekundet hat, daß nach der Herstellung der
deutschen Einheit Parlament und Regierung wieder in
der deutschen Hauptstadt Ber1in, die In aber 40 JahrSJ'
deutscherTeilung ein Symbol des Willens zurdeutschen
EInheit war, ihren Sitz haben soßen,

- daß Bonn in Wahrnehmung der Aufgaben als pro\/lsorl
sche Bundeshauptstadt WeseJ1tliches zum Au1bau und
zur IdeJntifikation des demokratischen, an bundesstaat
lichen Prinzipien orientierten Deutschlands geleistet hat,

hat der Deutsche Bundestag

- auf der Grundlage seines Beschlusses vom 20. Juni 1991
zur Vollendung der Einheit Deutschlands sowie seines
Beschlusses zum dritten ZWischenberIcht der Konzept
kommission des Altestenretes vom 10. März 1994 und

- In Kenntnis der Entscheidungen der Bundesregierung
vom 3. Juni 1992 soWIe vom 12. Oktober 1993

das folgende Gesetz beschlossen:

§1

ZWeck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes Ist es, zur Umsetzung des
Beschlusses des Deutschen Bundestages ZlJr Vollendung
der Einheit Deutschlands vom 20. Juni 1991 Grundsatze
filr die Verlagerung der Verfassungsorgane Bundestag
und Bundesregierung In die Bundeshauptstadt Ber!ln zu
bestimmen sowie dieWahmel1mung von Reglerungstatig
keiten In der Bundeshauptstadt Berlln und In der Bundes
stadt Bann zu sichern und eInen Ausgleich für die Region
Bonn zu gewahrfelsteJn.

(2) Hierbei hat dIe Umsetzung nach folgeJnden Maß
gaben zU erfolgen:

1. Sicherste/lung einer dauemaften und fairen Arbeits
teilung zwischen der Bundeshauptstadt Berlln und der
Bundesstadt Bann.

2. Ansiedlung des Kembereichs der Reglerungsfunktlo
nen in der Bundeshauptstadt Berlln.

3. ErheIt und FOrderung pol~lscher Funktionen In der
Bundesstadt Bonn In folgenden Polltlkberelchen:

a) Bildung und Wissenschaft. Kultur, Forschung und
Technologie, Telekommunikation,

b) Umwelt und Gesundheit.

c) Ernährung, landwIrtschaft und Forsten,

d) Entwlcklungspelnik, nationale, internationale und
supranallonale einrichtungen,

e} VerteidIgung.

4. Gewährleistung der politischen Verantwortung der
Bundesregierung gegenOber dem Deutschen Bundes
tag und dem Bundesrat sowie der Funktionsfähigkeit
der Bundesregierung und Ihrer BehOrden.

5. Unterstützung der Bundeshauptstadt Ber1in und der
Bundesstadt Bonn bei den ihnen vom Bund zur Wahr
nehmung der gesamtstaatlIchen Repräsentation ver
einbarungsgemäß Obertragcnen besondereJn Aufgaben.

6. Angemessener Ausgleich für die Region Bonn fOr die
Verlagerung derVerfassungsorgane Deutscher Bundes
tag und Bundesreglel).ll1g nach Berlin.

7. Ausglelch entstehender Nachteile far die betroffenen
Mnarbelterlnnen und Mitarbeiter, soweit dies erforder
lich und angemessen Ist.

. §2

SItz des Deutschen Bundestages

(1) Sitz des Deutschen Bundestages Ist die Bundes
hauptstadt Berlln.

(2) DIese Sitzantscheidung WIrd vollzogen, sobald der
Deutsche Bundestag f9$tgestellt hat, daß die erforder
lichen Voraussetzungen fOt seine Arbeltsfähigke~ In der
Bundeshauptstadt Berlin hergesteltt sind.

§3

Sitz der Bundesregierung

(1) Sitz des Verfassungsorgans Bundesregierung Ist die
Bundeshauptstadt Barlln.

(2) DIe BundesregIerung wird den Vollzug der Sltzent
scheidung In zeitlicher Abstimmung mit dem Vollzug der
Sltzantscheldung des DelJtschen BUndestages vornehmen.

§4
Organisation der Bundesreglerong

(1) Bundesmlnlsterien befinden sich In der Bundes
hauptstadt Bertin und In der Bundesstadt Bonn. Der Bun
deskanzler bestimmt die Geschäftsbereiche der Bundes
minister und Im ZUsammenhang damit die Bundes
ministerien, dIa nach den1 Umzug der BUndesregierung
nach Bertin Ihren Sitz In derBundesstadt Bonn behalten.

(2) Die In der Bundesstadt Sonn verbleibenden Bundes
ministerien sollen auch einen DIenstsitz in der Bundes
hauptstadt Berlln erhalten.
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(3) Die Ihren Sitz In der Bundeshauptstadl Berlin neh
menden BundesministerIen sollen auch einen Dlenstsltz
In der Bundesstadt Bonn behalten. Die zuständigen
Bundesminister bestimmen die Teile Ihres Bundesmlnlste
ooms, die In der Bundesstadt Bonn verbleiben.

(4) Die Entscheidungen nach den Absatzen 1 bis 3
soilen so gestaltet werden, daß insgesamt der größte Teil
der Arbeltspl!ltze der Bundasminlsterlen In der Bundes
stadt Bonn erhalten bleibt.

(5) Die Bundesregierung hat sicherzustellen, daß die
politische und fachliche ZUsammenarbeit mit dem Deut
schen Bundestag und dem Bundesrat gewährleistet Ist.

§5

MaBnahmen das Bundes
für die Bundeshauptstadt Berlin

(1) Der Bund und das Land Berlln arbeiten zusammen,
um die Funktlonsf!ihlgkelt der Bundeshauptstadt Berlin
als Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundes
regierung slcherzustellen. In diese ZUsammenarbeit Ist
das Land Brandenburg einzubeziehen, soweit dies elfor
derlJch Ist, um zur Funktlonsf!lhlgkelt der Bundeshaupt
stadt Bertln beizutragen.

(2) Der Bund unterstOtzt das Land Berlin bei den Ihm
vom Bund zur Wahmehmung der gesamtstaatIlchen
Repräsentation vereinbarungsgemäß Obertragenen be
sonderen Aufgaben.

(3) Die nähere Ausgestaltung bleibt vertraglichen Ver
einbarungen zwischen dem Bund einerseits und den
lindern Berlln und Brandenburg andererseits vorbe
halten.

§6

MaBnahmen des Bundes für die Region Bonn

(1) Die Folgen des Verlustes des Parfamentssitzes und
des Regierungssitzes für die Region Bonn werden durch
die übernahme und Ansiedlung neuer Funktionen und
Institutionen von nationaler und Internationaler Bedeutung
Im politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Bereich
sowie durch UnterstOtzung bei notwendigen Umstruktu
nerungsrnaßnahrnen angemessen ausgeglichen.

(2) Insbesondere soil der Ausgleich realisiert werden In
den Bereichen:

1. Bonn als Wissenschaftsstendort,

2. Bonn als Kulturstandort,

3. Bonn als Standort fOr Entwicklungspolitik, nationale,
Internationale und supranationale Einrichtungen,

4. Entwicklung Bonns zu einer Region mit zukunftsorlen
tlerter Wirtschaftsstruktur.

(3) Der Bund soU darum bemOht sein, zusammen mit
den betroffenen lindern darauf hlnzuwlrf<en, daß In der
Region Sonn dUrch die Ansiedlung ergänzender Einrich
tungen PolitIkberelche gebildet werden.

(4) Außerdem unterslOtzt der Bund die Bundesstadt
Bonn bei den Ihr vom Bund zur Wahrnehmung der
gesamtstaatllchen Repräsentation verelnbarungsgern!Iß
Obertragenen besonderen Aufgaben.

(5) Die nähere Ausgestaltung bleibt vertraglichen Ver
einbarungen zwischen dem Bund einerseits und den
betroffenen lindern sowie den Geblelskörperscha1'ten
der Region Bonn andererseits vorbehalten.

§7

Verlagerung von EinrIchtungen des Bundes
und SltzfesUegungen

(1) Die Gesetze, die die nachstehenden Bundes-
behörden

1. BundeskerteIlamt,

2. Bundesverslcherungsaml,

3. Bundesaufslchtsamt fUr das Kraditwesen,

4. Bundesaufslchtsamt fOr das Versicherungswesen,

5. Bundesamt für Emährung und ForstwIrtschaft,

6. Bundesanstalt für landwirtschartJlche Marktordnung,

7. Bundesrechnungshof,

B. Bundesinstitut für BerufsbIldung,

g. Bundesgesundheltsamt,

10. zentralsteIJe Postbank,

11. Zentralstelle fürArbeitsvermittlung

betreffen, wen::ten wie folgt geändert

a) § 48 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen In der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. Februar 1990 (BGBI, J S. 235), das zuletzt
durch Artikel 6 Abs. 64 des Gesetzes vom 27. Dezem
ber 1993 (BGBI. I S. 237B) geändert worden Ist, wird
wIe folgt gefaßt:

,Das BundeskertelJamt Ist eine selbständige Bundes
oberbehörde mit dem Sitz In Bonn.'

b} § 94 Abs. 1 des Vierten Buches SozIalgesetzbuch 
Gemeinsame Vorschri1'ten fOr die SozIalversicherung
(Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976 
BGBI. I S. 3845), das zuletzt durch ArtIkel 6 Abs. 100
des Gesetzes vdm 27. Dezember 1993 (BGBI. I
S. 2378) ge!indert Ivorden Ist, wird wie folgt geIaßt

,(1) Das Bundesverslcherungsamt Ist eine selbstän
dige Bundesoberbehörde. Es hat seinen Sitz In Bonn.'

c) § 5 Abs. 1 des Gesetzes Ober das Kreditwesen In der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1993
(BGBI. I S. 1082), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom
25. Oktober 1993'(BGBI. I S. 1770) ge!indert worden
Ist, wird wie folgt gefaßt:

.(1) Das Bundesaufslchtsamt für das Kreditwesen
(Bundesaufslcl1tsamt) Ist eine selbständIge Bundes
oberbehOrde. Es hat seinen Sitz In Bonn,'

d) § 1 Satz 2 des Gesetzes über die ErrIchtung eines
Bundesaufslchtsamtes für das Versicherungswesen
In der Im Bundesgesetzblatt Tell 111, Gliederungsnum
mer 7630-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch ArtIkel 2 des Gesetzes vom 29. März
19B3 (BGBI. I S. 377) geändert worden Ist, wird wie
folgt gefaßt:

,Es hat seinen Sitz in Bonn."

e) § 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Außen
handelssteIle fOr Erzeugnisse der Ernährung und land
wirtschaft in der Im Bundesgesetzblatt Tell 111, Gliede
rungsnummer 7B4Q-l, verOffenUichten bereinigten Fas
sung, das zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 12.Jull
1984 (BGBI. I S. 876) geändert worden Ist, wird wie
folgt gefaßt:

,DieAußenhandelssteIle hat Ihren Sitz In Bonn.·
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§ 12 Abs. 1 des EmAhrungsslchersteilungsgeselzes In
der Fassung der Bel<anntmachung vom 27. August
1990 (BGBI. I S. 1802), dasgemllß ArtIkel 43 der Ver
ordnung vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278) ge
ändert worden ist, wird wie folgt getaBt:

.(1) Die AuBenhandelssteile fOr erzeugnisse der
Ernährungs- und Landwirtschaft eIf1ll1t dle Bezeich
nung .Bundesamt Mr EmAhrung und Forstwirtschaft".
Das Bundesamt hat seinen Sitz In Bonn. Es untersteht
dem Bundesministerium ror EmAhrung, landwirtschaft
und Forsten."

~ § 1 Satz 2 des Gesetzes Ober die Neuorgenlsatlon
der Marktordnungsstellen vom 23. Juni 1976 (BGBI. I
S. 160B. 2902), das zuletzt durch Gesetz vom
20. Dezember 1988 (BGBI. I S. 2361) geändert worden
Ist, wIrd wie folgt gefaBt:

.Die Ansta~hat Ülren SItz In Benn.·

g) § 2 Abs. 1 Satz 1 des Bundesrechnungsholgesetzes
vom 11. Juli 1985(BGBI.IS. 1445) wird wie folgt gefaßt:

,.Der Bundesnechnungshof hat seinen Sitz In Bonn."

h) § 6 Abs. 1 Satz 3 des Berufsbildungslörderungs
gesetzes In der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Januar1994 (BGBI. I S. 78) wird wie folgt getaßt:

.Es hat seinen Sitz In Bonn."

o Dem § 1 des Gesetzes Ober die Errfchtung eines
Bundesgesundheltsarntes In der im Bundesgesetzblatt
Tell 11I, GlIederungsnummer 2120-2, veröffentlichten
berelnlgten Fassung, das zuletzt gemäß Artikel 3 der
Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBI. I S. 278)
geändert worden ist, wird folgender Satz angefOgl:

.Sie hat ihren Sitz In Bonn.·

j) Dem § 25 des PosIverfassungsgesetzes vom 8. Juni
1989 (BGBI. I S. 1026), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 24. Juni 1991 (BGBI.I S. 1314) geändert
worden Ist, wird folgenderAbsatz 4 angerogt:

"(4) Die Zentralste/le Postbank hat Ihren Sitz in Benn."

k) Dem § 189 des ArtleltsRirderungsgesetzes vom 25. Juni
1969 (BGBI. I S. 582), das zuletzt durch ArtIkel 1 des
Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2353)
geändert worden Ist, wird folgenderAbsatz 5 angelOgt:

.(5) Die Zentre1stelle tar AJbeitsvenmltllung hat ihren
SItz In Sonn.·

(2) Der Bund wird die zentrale des Bsenbahn-Bundes
amtes und die Hauptverwaltung des BundeseIsenbahn
vermögens In der Bundesstadt Sonn ansiedeln sowie TeUe
folgender Bundeselnrichtungen nach Sonn verlagern:

1. Bundesforschungsanstalt tor Landeskunde und Raum
ordnung (AuBensteIle Benln),

2. Bundesbaudirektlon,

3. Statistisches Bundesamt (Außensteile BerUn),

4. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(AuBensteile Ber1ln),

5. Bundesamt tar strahlenschutz (AußensteIle Benin).

(3) Der Bund soU darum bemOht sein, daß folgende 8n
richtungen ihren Sitz In derBundesstadt Benn nehmen:
1. Deutsche S1iflung für Internationale Entwicklung,

2. Deutscher Entwicklungsdienst,

3. Deutsches Institut fQr Entwlcklungspolillk,

4. Max-Planck-Institut tar BIldungsforschung,

5. Deutsche Gesellschaft tar Ernährung,

6. Pädagog:SChe Arbeitsstelle des Deutschen Volks
hochschulverbandes.

(4) Die SItzentscheidungen durch die durch Absatz 1
gBänderten Gesetze sowie die Sltzfestlegungen und die
Ver1agerungen gemllß Absatz 2 werden m~ dem Vollzug
der Entscheidung Ober den Sitz der Bundesregierung
gemllß § 3 Abs. 2 vollzogen.

(5) Der Bund soll darum bemüht sein, daß auch die
anzustrebenden Sitzfestlegungen gemllß Absatz 31n zeit
licher Abstimmung mit der Ver1agerung von Regierungs
funktlonen nach Bariln vollzogen werden.

§8
Dlenstrechlliche Maßnahmen

(1) Für die von diesem Gesetz betroffenen Mitarbeite
rinnen und Mltarl>eiter der BundesverwallUng werden
dlenstrechtllche oder sonstige Regelungen getroffen, die
sowohl der Funktlonsfählgkeit der Verfassungsorgane
und der sonstigen betroffenen Bundeseinrichtungen
Rechnung tragen als auch einen Ausgleich von veriage·
rungsbedlngten Belastungen, sowen dies erfordenlch und
angemessen 1s1, schaffen sollen.

(2) Soweit hierzu gesetzliche Regelungen erforderiich
sind, erfolgen diese außerhaJb dieses Gesetzes.

§9

Bekanntmachungen Im Bundesgesetzblatt

Im Bundesgesetzblall werden bekanntgegeben:

1. die Feststellung nach § 2 Abs. 2 durch den PrAsldenten
des Deutschen Bundestages,

2. derZeitpunkt nach § ~Abs. 2 durchden Bundeskanzler,

3. der Zeitpunkt nach § 7 Abs. 4 durch den Bundes
ministerdes tnnem.

§10

tnkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der VerkOndung In
Krall.
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Dle verfassungsma8lgon Rechte des Bundesrates sind
gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hlennit ausgefertigt und
wird Im Bundesgesetzblatt verkOndet.

Beriin, den 26. Aprtl1994

Der Bundespräsident
Welzsäcker

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister des Innern
Kanther
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Der Bundesminister des Auswärtigen
Klnkel

Der Bundesminister der Finanzen
Theo Waigel

Der Bundesminister
lür Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Jochen Borchert

Der Bundesminister der Verteidigung
Rahe

Die Bundesministerin
für Frauen und Jugend

Angela Merkel

Der Bundesminister fOr Verkehr
Matthlas Wlssmann

Der Bundesminister
IOr Post und Telekommunlketlon

Wolfgang Bötsch

Der Bundesminister
fOr Forschung und Technologie

Paul Krüger

Der Bundesminister
IOr wirtschaftliche Zusammenarbeit

und EntwIcklung
C. D. Spranger

Die Bundesministerin der Justiz
Le uth e u sser- Sch narten be rg er

Der Bundesminister IOr Wirtschaft
Re"rodt

Der B,undesmlnister
für Arbeit und Sozialordnung

Norbert BIOm

Die Bundesministerin
tar Femille und Senioren

Hannelore Rönsch

Der Bundesminister fOr Gesundheit
Horst Seeholer

Der Bundesminister
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Klaus Töpler

Die Bundesministerin
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

I. Schwaetzer

Der BundesminIster
für Bildung und Wissenschaft

K. H. Laermann

Der BundesminIster für besondere Aufgaben
und Chef des Bundeskanzleramtes

Frledrlch Bohl


